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Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 07.12.2018 beantragt SterniPark die Aufnahme in den 
Kindertagesstättenbedarfsplan für die Alte Schule in der Geltinger Landstraße 10. Der Antrag 
umfasst 2 Krippengruppen (unter 3-Jährige), eine Elementargruppe (über 3-Jährige) und eine 
altersgemischte Gruppe (von 1 bis 6 Jahren) mit einer maximalen Belegung von 59 Kindern.

Ende Januar 2019 geht aufgrund einer Anforderung des Amtes Geltinger Bucht ein revidierter 
Antrag von SterniPark mit einem Gebäudegrundriss sowie einem Lageplan ein. Der Antrag 
wird zum jetzigen Zeitpunkt auf 3 Gruppenbereiche begrenzt.

Gemäß § 24 Absatz 2 SGB VIII hat ein Kind ab Vollendung des ersten Lebenjahres einen 
Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.  
Aufgrund der Unterbringung von Kindern im 3. Lebensjahr in altersgemischten Gruppen und 
im Übergang in die Regelgruppen wird diese Altersgruppe nur zur Hälfte in die 
Bedarfsermittlung einbezogen.
Für die Unterbringung von derzeit 10 Kindern im Alter von 1 – 2,5 Jahren aus der Gemeinde 
Steinberg sowie 64 Kindern im gleichen Alter aus der Gemeinde Steinbergkirche (Zahlen vom 
23.01.2019) stehen aktuell 10 Krippenplätze im dänischen Kindergarten Hattlund sowie 20 
Krippenplätze in der evangelischen Kindertagesstätte Steinbergkirche im Bedarfsplan des 
Kreises. Für eine Übergangszeit hat die Heimaufsicht des Kreises Schleswig-Flensburg eine 
Belegung in der Kindertagesstätte Steinbergkirche von 10 Krippenplätzen zusätzlich 
genehmigt, so dass aktuell 40 Kinder untergebracht werden können. Dem steht der Bedarf 
von aktuell 74 Kindern gegenüber. Es ergibt sich somit eine Versorgungsquote von 54,05 %. 
Kreisweit liegt die Versorgungsquote mit Stand 01.10.2018 bei 46,16 %.
Um eine Versorgungsquote von 81,08 % erreichen zu können, könnte der Einrichtung 
SterniPark daher die Aufnahme von 2 Krippengruppen in den Kindertagesstättenbedarfsplan 
genehmigt werden.
Diese Genehmigung würde jedoch der aktuellen Planung bezüglich eines Anbaus an die 
evangelische Kindertagesstätte in Steinbergkirche entgegenlaufen. Hier wurde über den 
Lenkungsausschuss der Kindertagesstätten im ehemaligen Amt Steinbergkirche sowie durch 
ergänzende Beschlüsse in den am Lenkungsausschuss beteiligten Gemeinden die 
Erweiterung der evangelischen Kindertagesstätte in Steinbergkirche beschlossen. Es liegen 
bereits erste Pläne sowie ein Förderantrag an den Kreis Schleswig-Flensburg vor. Die 
evangelische Kindertagesstätte in Steinbergkirche soll um 2 Krippengruppen sowie eine 
altersgemischte Gruppe (als Ausweichmöglichkeit für die Waldgruppe) erweitert werden. In 
der Planung wird die übergangsweise genehmigte Krippengruppe um eine weitere 
Krippengruppe ergänzt, so dass dann 40 Krippenplätze in der evangelischen 
Kindertagesstätte in Steinbergkirche sowie 10 Plätze in der dänischen Kindertagesstätte 



Hattlund vorhanden wären. Insgesamt könnten dann 50 Kinder untergebracht werden. Dies 
entspricht einer Versorgungsquote von 67,57 % und liegt somit weit über dem kreisweiten 
Durchschnitt.

Der Antrag von SterniPark wäre daher abzulehnen, da eine ausreichend hohe 
Versorgungsquote im Bereich der unter 3-Jährigen durch die Anbaumaßnahmen an die 
bestehende Kindertagesstätte in Steinbergkirche erreicht werden kann und die Kapazitäten in 
den bestehenden Einrichtungen im Lenkungsausschuss der Gemeinden im ehemaligen Amt 
Steinbergkirche im Bereich der über 3-Jährigen ausreichend sind.
   
Beschlussvorschlag:

   

Anlagen:
Antrag SterniPark mit Grundriss und Lageplan
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